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V

Vorwort

Die Idee zu diesem Buch habe ich mit mir herumgetragen, seit ich, in einem bis heute
nachwirkenden Erlebnis, bei meinem ersten Einsatz im mündlichen Staatsexamen die
Prüfung leichtfertigerweise mit der Frage eröffnet habe: „Was ist denn das eigentlich,
das Recht, wie kann man das näher bestimmen?“ Verbunden hatte ich damit die Hoff-
nung, dass dazu jeder irgendetwas beisteuern könne, etwa von der Art, dass das Recht
eine Gruppe sozialer Normen sei, die sich von anderen solcher Normen vor allem da-
durch unterscheide, dass es mit Zwang durchgesetzt werden könne. Daran hätte man
dann weitere Fragen anschließen können, etwa die Frage, ob das denn tatsächlich für
alle Rechtsnormen gelte, wie sich das Recht zu jenen anderen Normen verhalte oder
warum es für eine Gesellschaft überhaupt Sinn machen könnte, ihr Zusammenleben
gerade durch eine Ordnung wie das Recht zu organisieren. Geerntet habe ich aber
nur entsetzte Blicke und allgemeine Ratlosigkeit; seitdem habe ich die Frage nie mehr
gestellt. Aus dem Nachdenken, wie man dem abhelfen könnte, ist nach und nach zu-
nächst eine Lehrveranstaltung und sodann dieses Buch entstanden. Es wird, soviel vor-
weg, keine abschließende Antwort auf die Frage geben können, jedenfalls nicht im
Sinne einer knappen Definition des Rechts, die alle seine Facetten, Funktionen und
Wirkungsweisen einschließt und abdeckt. Aber es soll zumindest helfen, die Ratlosig-
keit auf einem höheren oder wenigstens einigermaßen reflektierten Niveau zu formu-
lieren; wenn das gelingt, scheint mir schon viel erreicht.

Das Buch bündelt dafür im Wesentlichen die Erträge meiner Vorlesung Rechts-
philosophie, die ich über viele Semester hinweg gehalten habe und in beständiger
Fortentwicklung bis heute halte. Es wäre, wie die meisten solcher Bücher, nicht mög-
lich geworden ohne die vielen Menschen, die mich dabei tatkräftig unterstützt haben.
Von denen, die an der ersten Auflage mitgewirkt haben, sind weiterhin meine beide
Sekretärinnen Stephanie Averbeck-Rauch und Petra Czoik zu nennen, die den Groß-
teil des Textes nach Diktat geschrieben haben. Das Literaturverzeichnis im Anhang
hat Dr. Pascal Langer erstellt, das Personenglossar Dr. Paul Lorenz, das Sachregister
Dr. Samira Akbarian. Letztere hat zusammen mit Michel Göbel, Lars Mehler und
Christopher Scheid auch die Literaturangaben für die Neuauflage überprüft und auf
den neuesten Stand gebracht. Ihnen allen sei an dieser Stelle herzlich gedankt.

Für die Neuauflage habe ich ansonsten neben der Aktualisierung der Literatur größere
Veränderungen nicht vorgenommen; im Wesentlichen sind nur viele kleinere Fehler
korrigiert, die mir oder anderen bei der Lektüre aufgefallen sind. Über – gern auch
kritische – Kommentare, Hinweise auf nach wie vorhandene Fehler oder Anregungen,
was man in späteren Auflagen besser und anders machen sollte, würde ich mich wei-
terhin freuen; der einfachste Weg ist eine Mail an volkmann@jur.uni-frankfurt.de.

Frankfurt am Main, Juni 2023 Uwe Volkmann
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